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KLEINES BEGRIFFSLEXIKON
Das Abgabenrecht erfordert klare Begriffsabgrenzungen. Unklare, mehrdeutige Begriffe führen zu
Auslegungsschwierigkeiten. Das folgende ABC soll sowohl den Einstieg erleichtern als auch einen
Nachschlagebehelf beim Studium des Skriptums oder beim Lesen von Gesetzestexten und anderen
Rechtsquellen darstellen. Diese Übersicht kann nur eine annähernde Begriffsabgrenzung bieten.

Absetzbetrag (Steuerabsetz‐
betrag)

Betrag, der nach Anwendung der Tarifsteuersätze vom Ergebnis abge‐
zogen wird und daher die Steuer brutto für netto vermindert (Gegen‐
satz zu Freibetrag und Freigrenze).

Alleinerzieher wer mit einem (oder mehreren) Kindern ohne ständigen (Ehe-)Part‐
ner lebt

Alleinverdiener wer mit einem ständigen (Ehe-)Partner lebt, der kein oder nur ein
geringes Einkommen hat

Anschaffung Kauf (entgeltlicher Erwerb) eines (fertigen) Wirtschaftsgutes

Antragsveranlagung Veranlagung kann nur auf Antrag erfolgen

Arbeitnehmer (Dienstneh‐
mer)

wer (aktive) Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit erzielt

Arbeitnehmerveranlagung Veranlagung von Steuerpflichtigen mit ausschließlich lohnsteuerpflich‐
tigen Einkünften Formular L1; ab 2017 in Gutschriftsfällen auch
antragslos (automatisch)

außerbetriebliche Einkünfte Einkunftsarten 4-7 (auch: „Überschusseinkünfte“)

außerbetrieblich veranlasst nicht durch betriebliche Einnahmen veranlasst

außergewöhnliche Belastung Zwangsläufige, außergewöhnlich Privatausgaben, die von der Steuer‐
bemessungsgrundlage abgezogen werden dürfen

Bemessungsgrundlage Betrag, auf den ein Prozentsatz angewendet wird; auf die Steuerbemes‐
sungsgrundlage (= das Einkommen nach § 2 Abs 2) der Tarif

beruflich veranlasst durch Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit veranlasst (Werbungs‐
kosten)

beschränkt Steuerpflichtiger nicht in Österreich wohnhafter oder gewöhnlich aufhältiger Mensch,
der inländische Einkünfte iSd § 98 bezieht

besonderer Steuersatz 25%, ab 2016 auch 27,5% und 30% als Fixsteuersätze

betriebliche Einkünfte Einkunftsarten 1-3

betrieblich veranlasst Allgemeine gesetzliche Umschreibung für Betriebsausgaben

Betriebsausgaben Ausgaben, die betrieblich (durch die Einkunftsarten 1-3) veranlasst
sind, und daher die Einkünfte mindern

Betriebsvermögen Wirtschaftsgüter, die im Rahmen der betrieblichen Einkünfte zur
Einkünfteerzielung genutzt werden (notwendiges/gewillkürtes BV)

brutto Betrag inklusive Steuern (insb inkl Umsatzsteuer), bei Einkünften (insb
bei Kapitaleinkünften) ohne Abzug von Betriebsausgaben oder Wer‐
bungskosten
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Bruttoverrechnung Einnahmen und Ausgaben werden mit Umsatzsteuer dargestellt

(Ehe-)Partner ein Partner, mit dem man verheiratet ist (und von ihm nicht dauernd
getrennt lebt) oder mit dem man – zusammen mit mindestens einem
Kind – eine eheähnliche Gemeinschaft führt

Einnahmen Zugeflossene Bruttobeträge (ohne Ausgaben); im Bereich der Lohn‐
steuer auch „Bezüge“

Einlage Zuführung von Wirtschaftsgütern oder Nutzungen in einen Betrieb;
führt zu Aktivierung bei Wirtschaftsgütern oder zu unmittelbaren
Betriebsausgaben bei Nutzungen

Einkommen (nach § 2 Abs 2) Gesamtbetrag der Einkünfte nach Abzug von Sonderausgaben, ag
Belastungen und Kinderfreibeträgen (=Steuerbemessungsgrundlage)

Endbesteuerung Keine Pflicht zur Aufnahme von im Abzugsweg mit einem festen
(„besonderen“) Steuersatz besteuerten Einkünften in die Steuererklä‐
rung, Synonym für Abgeltungswirkung

Entnahme Herausnahme von Geld, Wirtschaftsgütern, Nutzungen oder Leistun‐
gen aus einem Betrieb

Erhaltungsaufwand Sofort absetzbare Aufwendungen, insb iZm Gebäuden (Gegensatz zu
Herstellungsaufwand)

erwerbstätig aktiv tätig (Gegensatz zu Pensionseinkünften oder bloßer Vermögens‐
verwaltung)

Freibetrag Betrag, der von der Bemessungsgrundlage auf jeden Fall abgezogen
wird (Abgrenzung zu Freigrenze sowie zu Absetzbetrag)

Freigrenze Betrag, der die Steuerbemessungsgrundlage nur mindert, wenn er von
den betroffenen Einkünften nicht überschritten wird

Gebäude Bauwerk „von einiger Beständigkeit, das Schutz gegen äußere Einflüsse
gewährt und den Eintritt von Menschen gestattet (VwGH);“ grundsätz‐
lich ohne zugehörigen Grund und Boden

Altgebäude = am 31.3.2012 nicht steuerhängig (steuerverfangen)

Neugebäude = am 31.3.2012 steuerhängig (steuerverfangen)

geldwerter Vorteil (soweit nicht befreit) steuerpflichtiger Sachbezug; nicht in Geld beste‐
hende Einnahme oder Betriebseinnahme

gemischte Nutzung Gleichzeitige (Gebäude) oder aufeinanderfolgende (KfZ, PC,…) be‐
triebliche und private Nutzung eines Wirtschaftsgutes

Grund und Boden Grundstück ohne allfällig darauf stehendem Gebäude

Grundstück Grund und Boden, Gebäude und grundstückgleiches Recht
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Altgrundstück = am 31.3.2012 nicht steuerhängig (steuerverfangen)
Neugrundstück = am 31.3.2012 steuerhängig (steuerverfangen)

grundsätzlich kennzeichnet, dass eine Rechtsfolge den Normalfall darstellt, von dem
aber Ausnahmen bestehen (heißt also nicht „ausnahmslos“)

Herstellung Errichtung oder Produktion von bisher noch nicht existierenden
Wirtschaftsgütern (kann im eigenen Betrieb oder im Auftrag durch
Dritte erfolgen) oder Erweiterung (Wesensänderung) derselben
(„Herstellungsaufwand“, betrifft vor allem Gebäude)

Höchstbetrag maximal absetzbarer Betrag

höhere Gewalt gegen den Willen des Steuerpflichtigen (nicht nur Naturkatastrophe)

Immobilienertragsteuer (Im‐
moESt)

30%ige (bis 2015 25%ige) Abzugssteuer auf Veräußerungsgewinne bei
Grundstücken, Privatgrundstücke idR mit Endbesteuerungswirkung

Inkrafttreten (von Rechtsän‐
derungen)

die Bezeichnung „ab 2016“ bedeutet im Allgemeinen „(erstmals) ab der
Veranlagung 2016“, damit sind auch alle abweichenden

Wirtschaftsjahre 2015/2016 in vollem Umfang betroffen; gelegentlich
erfolgen stichtagsbezogene (zB „für Anschaffungen ab …“) oder wirt‐
schaftsjahrbezogene (…„für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2015
beginnen“) Regelungen. Für den Lohnsteuerabzug gilt statt der Veran‐
lagung der Lohnzahlungszeitraum (idR der Kalendermonat)

Instandhaltung Reparatur oder Verbesserung von Gebäuden, ohne dass bereits In‐
standsetzung oder Herstellung vorliegt

Instandsetzung wesentliche Verbesserung von Gebäuden (zB Tausch wichtiger Teile
wie Fenster, Dach etc), ohne dass bereits Herstellung vorliegt

Kalenderjahr 1. Jänner bis 31. Dezember (Unterschied zu „Jahr“ = 12 Monate oder
„Wirtschaftsjahr“, das auch abweichend sein kann)

Kapitalerträge Früchte (Zinsen, Dividenden uÄ) aus einer Kapitalanlage; Gegensatz
zu Substanzgewinnen (=aus der Veräußerung derselben)

Kapitalertragsteuer (KESt) idR 27,5%ige (bis 2015 25%ige) Abzugssteuer auf Erträge (Früchte) und
ab 1.4.2012 auf Substanzgewinne aus inl Kapitalanlagen

KESt-Neu Neuregelung der Besteuerung von Kapitaleinkünften ab 1.4.2012

Kind ein Mensch, für den man für mehr als sechs Monate im Jahr den

Kinderabsetzbetrag oder den Unterhaltsabsetzbetrag erhält

Kleinunternehmer im Umsatzsteuerrecht ein nur optional umsatzsteuerpflichtiger Unter‐
nehmer mit einem Umsatz bis 30.000 € jährlich

Jahr 12 Monate (Unterschied zu Kalenderjahr und Wirtschaftsjahr)

Lebensgefährte ein Mensch, mit dem man nicht verheiratet ist, aber (mit mindestens
einem Kind) in eheähnlicher Gemeinschaft lebt

Liebhaberei Tätigkeit ohne Gewinnabsicht, daher sind die Verluste daraus nicht zu
berücksichtigen
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Lohnsteuer die von Arbeitslohn durch Steuerabzug einbehaltene Einkommensteu‐
er

Lohnsteuerpflichtiger ein Nichtselbständiger, dessen Einkünfte dem Lohnsteuerabzug unter‐
liegen

mehr als (weniger als) bedeutet „über“ (oder „unter“), also eine Freigrenze

mindestens bereits der Grenzbetrag löst die Rechtsfolge aus

Mitunternehmer Gesellschafter einer Personengesellschaft (OG, KG, GesBR)

Mitunternehmerschaft Personengesellschaft mit betrieblichen Einkünften

Negativsteuer Steuergutschrift bei geringem Einkommen, weil bestimmte Absetzbe‐
träge ins Minus reichen

Nettoverrechnung Einnahmen und Ausgaben werden ohne Umsatzsteuer dargestellt

Nutzungsdauer voraussichtliche (oder gesetzlich vorgegebene) Dauer der Verwendung
von abnutzbaren WG zur Einnahmenerzielung

Pauschale Betrag, der ohne Nachweis von Ausgaben abgesetzt werden kann

Pauschalierung Gewinnermittlung (Überschussermittlung), bei der (idR neben nach‐
gewiesenen Betriebsausgaben oder Werbungskosten) ein pauschalier‐
ter Aufwand berücksichtigt wird

Pensionist wer nichtselbständige Passiv-Einkünfte (aus der gesetzlichen Pensions‐
versicherung, Firmenpension etc) bezieht

Pflichtveranlagung Veranlagung kann von Amts wegen (also auch ohne Antrag, somit
„gegen den Willen des Steuerpflichtigen“) durchgeführt werden; Ge‐
genteil von „Antragsveranlagung“

Pflichtbeiträge (SV-Beiträ‐
ge)

verpflichtend zu zahlende (eigene) Beiträge in der gesetzlichen Sozial‐
versicherung (auch nach Option auf Vollversicherung)

Progression Ansteigen der Steuersätze für höhere Einkommensstufen

Quasiendbesteuerung Mit dem Fixsatz von 25% oder 27,5% abgegoltene ESt für Einkünfte

aus ausländischen Kapitalanlagen; im Gegensatz zur Endbesteuerung
(durch KESt-Abzug) besteht aber Erklärungspflicht

Raten wiederkehrende Teil-Zahlungen auf einen fixen (Unterschied zur
Rente) Gesamtbetrag

realisierte Wertsteigerungen Ab 1.4.2012 unter § 27 Abs 3 fallende Einkünfte aus Kapitalvermögen

(=Substanzgewinne/-verluste aus dem Verkauf der Kapitalanlage); im
allg Bilanzsteuerrecht auch andere Wirtschaftsgüter betreffend („Rea‐
lisierung stiller Reserven“ durch Verkauf, Entnahme)
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